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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §34;

EStG 1988 §35;

Rechtssatz

Der Abgabep7ichtige hat zu behaupten, daß eine Minderung der Erwerbsfähigkeit iSd § 35 EStG 1988 vorliegt. Es ist

nämlich Sache des Abgabep7ichtigen, das Vorliegen der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen von

außergewöhnlichen Belastungen darzutun (Hinweis E 11.5.1993, 90/14/0019).
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